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RS OGH 1980/2/18 Bkd63/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1980

Norm

DSt 1872 §44 Abs2

Rechtssatz

Wird der Zustellkurator zwar nicht vom Disziplinarrat, sondern über dessen Ersuchen vor dem für den Wohnsitz des

Beschuldigten zuständigen Bezirksgericht bestellt, so ist diese Bestellung demnach rechtswirksam.
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